
Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften,
Donnerstag, 23.02.2012, 18:00 Uhr, Rathaus Bornheim,
Ratssaal, Rathausstraße 2, Roisdorf

Sport- und Kulturausschuss,
Dienstag, 28.02.2012, 18:00 Uhr, Rathaus Bornheim,
Ratssaal, Rathausstraße 2, Roisdorf

Fachausschuss „Volkshochschule“,
Mittwoch, 29.02.2012, 18:00 Uhr, VHS-Gebäude, Raum 2,
Alter Weiher 2, Roisdorf

Umweltausschuss,
Donnerstag, 01.03.2012, 18:00 Uhr, Rathaus Bornheim,
Ratssaal, Rathausstraße 2, Roisdorf

22. Februar 2012
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jeden Montag 14:00 - 15:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945-  510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

CDU

jeden Dienstag 10 - 13 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

SPD

jeden Montag 17:30 - 18:30
Uhr (außer während der Fe-
rien) und nach Vereinbarung

Büro:Rathaus, Raum 801
Telefon� 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion 
@fdp-bornheim.de
Internet:www.fdp-born-
heim.de

FDP

nach Vereinbarung

Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon� 02227 / 9099377
Fax: 02227 / 909427
E-Mail: h.g.feldenkirchen
@t-online.de
Heinz Müller
Telefon� 02227 / 912070
Fax: 02227 / 8199713
E-Mail: jenneberg
@googlemail.com

UWG/Forum

nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene
@rat.stadt-bornheim.de
Internet:www.gruene-born-
heim.de

Bündnis 90 /
Die Grünen

Fraktionen

Bürgermeister

Alle Fraktionen bieten
re gel mä ßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
jeden 1. und 3. Donnerstag
im Monat
16:30 - 18:00 Uhr Erwachsene,
Kinder und Jugendliche 
bereits ab 16:00 Uhr 
Telefon�
0 22 22 / 945 - 101

Störungshotline:
Telefon� 0180 / 2 11 22 44
oder auf der Internetseite der
Stadt Bornheim:
„Störungsmeldung Straßenbe-
leuchtung“

Bornheimer 
Jugendtreff (BJT)

Stadtverwaltung Bornheim

Defekte
Straßenbeleuchtung

Energieberatung

Volkshochschule Bornheim/Alfter

Alter Weiher 2, 53332 Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Öffentliche Stadtbücherei

Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 938565, Fax: 022 22 / 938567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet: www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 19:00 Uhr

Königstraße 31
53332 Bornheim
AnsprechpartnerIn: 
Brigitte Bitter und 
Frank Unkelbach 
Telefon� 0 22 22 / 2500
E-Mail:
bornheimerjugendtreff@gmx.de
Internet: 
www.bornheimerjugendtreff.de

Postanschrift: Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 945 - 0,   Fax  0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet: www.bornheim.de
Fachbereich Jugend und Schule: Brunnenalle 31, 

Telefon �0 22 22 / 9437 - 0
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltepunkt Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag- Mittwoch  07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbreich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahnlinie 18: Haltepunkt Waldorf
Buslinie 818: Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag     08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag            08:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Stadtbetrieb  für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 07:30 -15:00 Uhr
Donnerstag          10:00 - 18:00 Uhr
Freitag                 07:30 - 12:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat

09:00 - 13:00 Uhr 

Wirtschaftsförderung

Für einen neuen Gewerbestandort oder Gewerbegrundstückskauf:
Herr Strauss, Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-223, 
E-Mail: strauss@wfg-bornheim.de

Für Fragen zu Betriebserweiterungen, Betriebsumsiedlungen,
zur Standortsuche und für allgemeine Informationen zum Wirt-
schaftsstandort Bornheim:
Herr Römer, Wirtschaftsförderung der Stadt Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-339, 
E-Mail: sebastian.roemer@stadt-bornheim.de 

StadtBetriebBornheim AÖR

SPRECH-
STUNDEN

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim, � 02222 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag 06:30 - 08:00Uhr, Frühschwimmen 

14:30 - 21:30 Uhr, Familienbad
Samstag, Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr, Familienbad 

Sauna im Hallenfreizeitbad
Öffnungszeiten Sauna
Montag - Mittwoch, Freitag      10:00 - 22:30 Uhr, gemischte Sauna
Donnerstag 10:00 - 22:30 Uhr, Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr, gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage    08:00 - 19:00 Uhr, gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)

08:00 - 01:00 Uhr, gemischte Sauna

Im Rathaus Bornheim durch die
Verbraucherzentrale NRW am
am 07.03.2012 und 11.04.2012,
jeweils 14 - 18 Uhr.
Kostenbeitrag: 5 Euro
Anmeldung bei Frau Burchert
Telefon � 0 22 22 / 945 - 307

Die nächsten Sitzungen

Weitere Informationen (Tagesordnung und Sitzungsunterla-
gen) finden Sie auf der Internet-Seite der Stadt Bornheim 
direkt unter http://session.stadt-bornheim.de/bi/infobi.php.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Wi 01.1 in der Ortschaft Widdig / 1. Änderung /
Inkrafttreten

Bekanntmachung
Der Rat der Stadt Bornheim hat am 08.12.2011 die 1. Änderung
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wi 01.1 in der Ort-
schaft Widdig gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBL. I S. 2414) in der
derzeit geltenden Fassung als Satzung beschlossen.
Der Bereich der 1. Änderung liegt im nördlichen Bereich der Karolin-
gerstraße zwischen Lichtweg und St.-Georg-Straße und umfasst das
Flurstück Gemarkung Widdig Flur 10 Nrn. 820 (ehem. 284 und 723). 
Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wi
01.1 in der Ortschaft Widdig mit Begründung kann während der
Dienststunden im Fachbereich 7 - Stadtplanung und Grundstücks-
neuordnung - der Stadtverwaltung Bornheim, Rathausstraße 2,
53332 Bornheim, von jedermann eingesehen werden. Über den
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Wi 01.1 in der Ortschaft Widdig ge-
mäß § 10 BauGB in Kraft.
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 BauGB
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
planes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges,

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beacht-
lich sind.
Sind die in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten, kann der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die zuvor be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit
des Anspruchs herbeigeführt wird.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Bornheim, den 13.02.2012

Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

40 Jahre Umweltsäube-
rungsaktion in Bornheim
In wenigen Wochen ist es wieder
soweit: Kurz bevor die Natur so
richtig aus ihrem Winterschlaf
erwacht, startet die Umweltsäu-
berungsaktion der Stadt Born-
heim. Und zwar zum 40. Mal seit
1972! Unter dem Motto „saubere
Stadt - saubere Landschaft“ kön-
nen freiwillige Helfer am 17. und
24. März 2012 wieder aktiv mit-
helfen, die Stadt vom Müll zu be-
freien.
Obwohl die Stadt eine gut funk-
tionierende Abfuhr für alle Sor-
ten von Müll hat und mehr als
530 Papierkörbe im Stadtgebiet
aufgestellt sind, gibt es immer
wieder Menschen, die ihren Müll
unachtsam und rücksichtslos in
die Landschaft werfen. Dadurch
wird das Landschaftsbild und die
Natur nachhaltig geschädigt. Um
so wichtiger ist es, viele Helfer
für die Aktion zu gewinnen, da-
mit wieder ein sauberes Stadt-
bild geschaffen wird. Außerdem
wird innerhalb der Sammelak-
tion das Bewusstsein gegen das
„wilde Wegwerfen“ besonders
gefördert.
Bürgermeister Wolfgang Hense-
ler freut sich besonders darüber,

dass seit 40 Jahren  Schulen, Ver-
eine, politische Parteien, weitere
Gruppen und zunehmend auch
Einzelpersonen die Umweltsäu-
berungsaktion unterstützen.
Die Stadt koordiniert - wie jedes
Jahr - die einzelnen Abläufe und
stellt den Helfern nach Bedarf
Müllsäcke zur Verfügung. Das
Technische Hilfswerk (THW)
unterstützt die Aktion durch den
Abtransport des eingesammel-
ten Mülls. Interessierte Gruppen
oder Einzelpersonen, die organi-

satorische Probleme haben, am
Sammeltag selbst aktiv zu wer-
den, können auch einen separa-
ten Sammeltermin in der 11.
oder 12. Kalenderwoche abspre-
chen.
Anmeldungen nimmt Manuela
Burchert von der Stabsstelle Um-
welt und Agenda der Stadt Born-
heim unter Tel. 02222/945-307
oder per E-Mail: manuela.
burchert@stadt-bornheim.de
entgegen und erteilt weitere In-
formationen.
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Sicherheit für Frauen ab 50 -
Wie verhalte ich mich in un-
klaren und beängstigenden
Situationen ?

Dienstag, 28.02., 14:30-17:30
Uhr, Oedekoven, Rathaus, Rat-
hausstraße 7. Edith Grandisch,
Kommissariat Kriminalpräven-
tion / Opferschutz der Bonner
Polizei. 
Veranstaltung-Nr. 10301
Gebühr: gebührenfrei
Anmeldung bis 23. Februar
unter Tel. 02222/945-460

Schneller lesen – mehr behal-
ten! Speed-reading für Beruf,
Schule und Studium

Wochenendkurs 
Samstag, 03.03.,  10 -13:15 Uhr
Dietmar Puls
Roisdorf, VHS-Gebäude, Alter
Weiher 2
Bitte bringen Sie für die Übun-
gen Schreibzeug und eine Uhr
mit Sekundenzeiger oder eine
Stoppuhr mit!
Veranstaltung-Nr. 50001
Gebühr: 21,60 €, erm. 12,80 €
Anmeldung bis 24. Februar
unter Tel. 02222/945-460


